
 
 

Schüleraufnahme / Schülerdaten 
 
Eintrittsdatum:      11.09.2022                Klasse:      5 
 

Nachname: Vorname: 

 
  Geschlecht: weibl. männl.  divers 
 

PLZ, Wohnort:  

ggf. Teilort:  

Straße/Hausnr.:  

Geb.- Datum  

Geb.- Ort:  

Geb.- Land  

Staatsangeh.1:  

Staatsangeh. 2  

Muttersprache  

Email ± Eltern  

Tel. ± Eltern:  

Nottelefon  

Konfession         Rk            ev.          Islam           sonstige  ____________   

Religionsunterricht:  

Vor- und Nachname Mutter:  

Handy ± Mutter  

Email ± Mutter  

Vor- und Nachname Vater:  

Handy ± Vater:  

Email ± Vater:  

 
 
 
Getrennt lebend:          nein           ja       
 

  

 

 

    

  

Abweichende Anschrift Vater / Mutter 



 
 
 
Bisherige Schule: _________________________________________ Klasse:______________ 
 
 
 
An dieser Schule werden bereits Geschwister- Kinder unterrichtet: 
 
 
««««««««««««««««««««���������«««««««««««««««««««««�«����� 

Name:     Klasse:   Name:    Klasse: 

 

 

Sollte die Wunschschule keinen Platz für mein Kind haben, wäre mir (sofern Plätze vorhanden) am 
liebsten folgende Schule / folgender Schulstandort: 
 
 
 
��«««««««««««««««««�������««««««««««««««««««««« 
 
 
 

 
 
Ich möchte gerne in die gleiche Klasse kommen wie (Bitte nur einen Namen angeben): 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Anmeldung zum Ganztagesunterricht (für 1 Jahr verbindlich):             ja            nein  
 
 
 
Ich habe das M E R K B L A T T   des Staatlichen Schulamtes Freiburg für Eltern 
zukünftiger 5.-Klässler erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 
 
 
 
..................................................................  ««.......................................................... 

Sonstiges (z.B. freiwillige Angabe von Erkrankungen, LRS ADHS etc.: 
 
 
 

  



A. Erklärung der für die Organisation des Religionsunterrichts notwendigen Angaben  
 

I. Erklärung durch den oder die Erziehungsberechtigten  
 
 
 
____________________________________      ___________________________________ 
                    Name Schülerin oder Schüler                                                               Vorname 
 

 Mein/Unser* Kind gehört einem der folgen- 
    den Bekenntnisse an, für die Religions- 
    unterricht als ordentliches Lehrfach an den 
    öffentlichen Schulen eingerichtet ist:  
 

     Alevitisch  
 

     Alt-katholisch  
 

     Evangelisch  
 

     Islamisch sunnitischer Prägung  
 

     Jüdisch  
 

     Römisch-katholisch  
 

     Orthodox (bulgarisch-, georgisch-,  
        russisch-, griechisch-, rumänisch-,  
        serbisch-orthodox)  
 

     Syrisch-orthodox  
 

 
 Mein/Unser* Kind gehört keinem Bekennt-  

    nis oder einem Bekenntnis an, für das 
    Religionsunterricht als ordentliches 
    Lehrfach an öffentlichen Schulen nicht  
    eingerichtet ist.  
 
 

     Mein/Unser* Kind soll deshalb am 
        Ethikunterricht teilnehmen.  
 
 
                          ------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 Wir wünschen/Ich wünsche* die Teil- 
    nahme unseres/meines Kindes* am 
    Religionsunterricht des Bekenntnisses:  
 

             Evangelisch  
 

             Römisch-katholisch  

 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen!                        *Unzutreffendes bitte streichen!  
 
 
 
 
 
 

B. Einwilligung in die Weitergabe des Namens  
 

Wichtig:    Die Einwilligung in die Weitergabe des Namens erfolgt bis zur Vollendung des  
                  16. Lebensjahres durch den oder die Erziehungsberechtigten. Mit der Vollendung  
                  des 16. Lebensjahres erklärt die Schülerin oder der Schüler die Einwilligung selbst.  
 
I. Einwilligung durch den oder die Erziehungsberechtigten bei Schülerinnen und Schülern 
vor Vollendung des 16. Lebensjahres  
Hiermit willigen wir/willige ich* in die Übermittlung des Namens meines/unseres Kindes* an die 
Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht mein/unser Kind teilnimmt*, zum Zweck der 
Überprüfung der Mitgliedschaft in dieser Religionsgemeinschaft ein. Wir nehmen/Ich nehme zur 
Kenntnis, dass wir/ich* die Einwilligung verweigern und nach Abgabe jederzeit gegenüber der 
Schulleitung widerrufen kann/können*.  
 
 
 
 
 
__________________           _____________________________________________________  
Ort, Datum                                                      Unterschrift der/des* Erziehungsberechtigten  
 

 



Kultusministerium Baden-Württemberg   
Stand: 07/2018 
 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und 
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

Realschule Kollnau 
         sekretariat@realschule-kollnau.de 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwil-
ligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
         (RR Eckart Pfatteicher) 

      
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben ± auch personenbezogen ± 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogi-
schen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos 
kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, 
(Sport-)Wettbewerbe, UnterrichtsproMHNWH�RGHU�GHQ�Ä7DJ�GHU�2IIHQHQ�7�U³�LQ�%HWUDFKW� 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten ein-
schließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
 

 Jahresbericht der Schule 
 Örtliche Tagespresse 

 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-kollnau.de 

 Siehe hierzu den Hinweis unten! 
  Fotos 
  Personenbezogene Daten 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslis-
ten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 
2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Unterrichts ein:  
Bitte ankreuzen! 

 

 

   Videoaufzeichnung im Sportunterricht für folgenden Zweck: Einwilligung wird bei Bedarf eingeholt 
   Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Einwilligung wird bei Bedarf eingeholt 
   Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für folgenden Zweck: Tonproduktionen im Rahmen des Unterrichts 

Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der 
Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig 
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten 
gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der 
Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, 
spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, ge-
löscht.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nach-
teile. 
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeiFKHUW�ZHUGHQ��'LH�'DWHQ�N|QQHQ�GDPLW�HWZD�DXFK��EHU�VR�JHQDQQWH�Ä6XFKPa-
VFKLQHQ³�DXIJHIXQGHQ�ZHUGHQ��'DEHL�NDQQ�QLFKW�DXVJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ��GDVV�DQGHUH�3HUVRQHQ�RGHU�8QWHrnehmen die 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

      
[Ort, Datum] 
      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

mailto:sekretariat@realschule-kollnau.de


 
 
   17.02.2022 
 
 
Mein Kind möchte am Brückenkurs Französisch teilnehmen:  
 
Eine evtl. Abmeldung vom Französisch-Brückenkurs ist nur halbjährlich möglich. 
 
 
 
Mein Kind hat Interesse an der Italienisch-AG:  
 
Wir geben unser Einverständnis, dass meine Adresse an die Italienisch-Lehrerin 
weitergegeben wird, damit sie uns für eine verbindliche Anmeldung kontaktieren 
kann.  
 
 
 
'LH�Ä%HOHKUXQJ�I�U�(OWHUQ�XQG�VRQVWLJH�6RUJHEHUHFKWLJWH� 
durch Gemeinschaftseinrichtungen gemäß §34 Abs. 5 Satz 2  
Infektionsschutzgesetz³�ZXUGH�PLU�DXVJHKlQGLJW� 
 
 
 
Angaben zur Bestimmung des Migrationshintergrunds der Schülerin/des Schülers 
 

- Zutreffendes bitte ankreuzen ± 
 
Frage 1: Besitzt die Schülerin/der Schüler die deutsche Staatsangehörigkeit? 
 
     JA    NEIN 
 
Hinweis: Wenn die Schülerin/der Schüler die deutsche und eine ausländische 
6WDDWVDQJHK|ULJNHLW�EHVLW]W��NUHX]HQ�6LH�ELWWH�Ä-$³�DQ� 
 
Frage 2: Ist die Schülerin/der Schüler auf dem heutigen Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland geboren? 
 
     JA    NEIN 
 
Frage 3: Welche Sprache sprechen sie in Ihrer Familie bzw. im häuslichen 

Umfeld überwiegend? 
 
     DEUTSCH   NICHT DEUTSCH 
 
 
 
_____________________________          ________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Kollnauer Straße 23, 79183 Waldkirch 
TEL: 07681 474589-0 FAX: 07681 ± 474589-19 
MAIL: sekretariat@realschule-kollnau.de 
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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 

durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz  

 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz 
aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten 
dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote 

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule 
oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 
Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 
Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können 
sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur 
mit  Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten 
Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der 
folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu 
Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht 
auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle  3 auf der folgenden Seite).  

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten 
bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem 
Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen 
oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft 
geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach 
dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 
geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren 
Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie 
gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die 
notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können.   

Stempel der Einrichtung 
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 
nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch 
für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht 
werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, 
Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-
info.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht 
auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

• bakterieller Ruhr (Shigellose) 

• Cholera  

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 
verursacht wird  

• Diphtherie 

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 
verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur 
für Kindern unter 6 Jahren) 

• Keuchhusten (Pertussis)  

• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch 
nicht begonnen wurde) 

• Krätze (Skabies) 

• Masern 

• Meningokokken-Infektionen 

• Mumps 

• Pest 

• Scharlach oder andere Infektionen mit dem 
Bakterium Streptococcus pyogenes 

• Typhus oder Paratyphus  

• Windpocken (Varizellen) 

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 

 
Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

• Cholera-Bakterien 

• Diphtherie-Bakterien  

• EHEC-Bakterien 

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 

• Shigellenruhr-Bakterien 

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden 
Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

• bakterielle Ruhr (Shigellose) 

• Cholera 

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 
verursacht wird 

• Diphtherie 

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

• Masern 

• Meningokokken-Infektionen 

• Mumps 

• Pest 

• Typhus oder Paratyphus  

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 
 



 

 Realschule Kollnau � Kollnauer 6WU�������������:DOGNLUFK-Kollnau   
Telefon: 07681-474589-����Telefax: 07681-474589-�����SRVWVWHOOH#���������VFKXOH�EZO�GH�� http://www.realschule-kollnau.de 

Anmeldung zur Ganztagesschule an der Realschule Kollnau 
 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter: 
 
Vorname, Name:________________________________________________________ 

geb. am: _________________ in Klasse __________   verbindlich zur 

Ganztagesbetreuung für das Schuljahr                          an. 

 
 
Erziehungsberechtigte/r: 
 
Vorname, Name:________________________________________________________ 

Straße:________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:___________________________ Tel:___________________________ 

E-Mail:________________________________________________________________ 
 

 
Uns ist bekannt, dass die Anmeldung an allen vier dafür vorgesehenen 
Tagen Montag-Donnerstag bis 15:30 Uhr verbindlich ist und nicht während 
des Schuljahres widerrufen werden kann. 
 
Ebenso ist uns bekannt, dass ich/wir für das Mittagessen den aktuellen 
Preis von derzeit moQDWOLFK��������¼�EH]DKOHQ�P�VVHQ��'LH�7HLOQDKPH�DP�
Mittagessen ist für die GanztagesschülerInnen verpflichtend. 
 
 
                                                                                                                            
_______________________                   ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

tel:___________________________


 

 Realschule Kollnau � Kollnauer 6WU�������������:DOGNLUFK-Kollnau   
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Wichtige Informationen: 

 

x Die Ganztagesbetreuung wird KOSTENLOS von Montag bis 
Donnerstag angeboten.  
Eine Anmeldung ist nur für alle 4 Tage möglich. 
 

x Ist ihr Kind im Ganztag angemeldet, so bleibt es dies für das ganze 
Schuljahr. 
 

x Die Kinder werden nach dem Unterricht von Mitarbeitern der 
Stadt Waldkirch und Lehrkräften bis 15:30 Uhr betreut. 
 

x Es wird täglich ein frisches, warmes Mittagessen von der WABE 
für Ihr Kind zubereitet, was direkt von ihrem Konto per Lastschrift 
abgezogen wird (ca. 4,1Ϭ�Φ�ƉƌŽ��ƐƐĞŶͿ. Die Teilnahme am 
Mittagessen ist verpflichtend. 
 

x Falls ihr Kind an einem Tag mal nicht da sein kann, muss eine 
entsprechende schriftliche Mitteilung bei Nadine Hundertpfund 
(Leitung Ganztag) abgegeben/ per Mail geschickt werden. 
 

x In der Lernzeit bieten wir Ihrem Kind eine gute Lernatmosphäre 
und Unterstützung bei den Aufgaben. Dies bedeutet NICHT, dass 
die Hausaufgaben immer automatisch KOMPLETT erledigt sind 
und auch das zusätzliche Lernen auf Arbeiten und Tests kann nicht 
von uns vollständig abgedeckt werden. 
 

Wenn sie Fragen haben, melden sie sich gerne bei der 
Schulsozialarbeiterin Nadine Hundertpfund! 



 
 
 

     STAATLICHES SCHULAMT FREIBURG     

 
 
 
 
 
Anmeldung von Schülerinnen und Schülern der Grundschulen Klasse 4 an den Werkreal-, 
Real- und Gemeinschaftsschulen zum Schuljahr 2022/2023:  
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
für die meisten der o.g. weiterführenden Schulen gibt es keine Schulbezirke und so besteht eine 
freie Schulwahl. Dieses Recht erfährt nach § 88 Abs. 4 Satz 2 des Schulgesetzes des Landes 
Baden-Württemberg jedoch eine Einschränkung. Dort ist formuliert:  
 
ÄEin Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule besteht nicht, solange der Besuch einer 
anderen Schule desselben Schultyps möglich und dem Schüler zumutbar ist; die Schulaufsichts-
behörde kann Schüler einer anderen Schule desselben Schultyps zuweisen, wenn dies zur Bil-
dung annähernd gleich großer Klassen oder bei Erschöpfung der Aufnahmekapazität erforder-
lich und dem Schüler zumutbar ist. Die Schulaufsichtsbehörde hört vor der Entscheidung die 
(OWHUQ�GHU�EHWURIIHQHQ�6FK�OHU�DQ�³� 
 
Vor der Bildung von Parallelklassen an einer Schule ist daher zu prüfen, ob an benachbarten 
Schulen in zumutbarer Entfernung die entsprechenden Schülerplätze zur Verfügung stehen. Ist 
dies der Fall, so kann die Schulaufsichtsbehörde vom Instrument der Zuweisung dorthin Ge-
brauch machen. Vor der Entscheidung sind die Eltern der betroffenen Schüler anzuhören.  
 
Da die entsprechenden Entscheidungen im Zusammenhang mit der Anmeldung Ihres Soh-
nes/Ihrer Tochter jedoch erst nach Vorliegen der gesamten Anmeldezahlen an den o.g. wei-
terführenden Schulen im Bereich des SSA Freiburg verantwortungsvoll getroffen werden kön-
nen, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend festgestellt werden, an wel-
cher Schule der gewünschten Schulart Ihr Sohn/Ihre Tochter aufgenommen wird.  
 
Deshalb nehmen die Schulleitungen der von Ihnen gewünschten Schule zunächst nur Ihre An-
meldung entgegen und bestätigen diese erst nach Rücksprache mit dem staatlichen Schulamt. 
Sollte Ihr Schulwunsch bzw. der Ihres Kindes nicht erfüllt werden können, werden Sie so schnell 
wie möglich, sicher aber vor Abschluss dieses Schuljahres, Mitteilung erhalten, an welchen 
Schulen / welcher Schule Sie Ihr Kind anmelden können.  
 
 
 
gez. Thomas Kanstinger        Freiburg, den 11.02.2022  
Schulamtsdirektor 
Stv. Amtsleiter 

 
 M E R K B L A T T   für Eltern, deren Kinder in die 5. Jahrgangsstufe der Werkreal-, 

Real- und Gemeinschaftsschulen aufgenommen werden sollen. 


